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Satzung 

§ 1 Name, Sitz 

1. Der Verein führt den Namen „WIR FÜR NIENBURG" und soll in das Vereinsregister beim Amtsge-

richt Walsrode eingetragen werden; nach der Eintragung führt er den Zusatz „e. V.". 

2. Der Verein wird in das Vereinsregister eingetragen und hat seinen Sitz in 31582 Nienburg/Weser.  

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Vereinszweck 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

2. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

3. Der Zweck des Vereins ist insbesondere: 

a) die Förderung von Wissenschaft und Forschung;  

b) die Förderung der Jugend- und Altenhilfe;  

c) die Förderung von Kunst und Kultur;  

d) die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege;  

e) die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe;  

f) die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, des Umweltschutzes, des Küstenschutzes 
und des Hochwasserschutzes;  

g) die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten Ver-
bände der freien Wohlfahrtspflege ( § 23 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung), ihrer 
Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten;  

h) die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr;  

i) die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der Unfallverhütung;  

j) die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 
Völkerverständigungsgedankens;  

k) die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz;  

l) die Förderung der Kriminalprävention;  

m) die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und 
kirchlicher Zwecke.  

4. Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch Unterstützung kultureller Projekte, von 

Projekten der Stadtentwicklung der Stadt Nienburg/Weser sowie durch Unterstützung sozialer Ein-

richtungen einschließlich Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Nienburg/Weser. 

§ 3 Selbstlosigkeit 

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
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§ 4 Verwendung des Vereinsvermögens 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhal-

ten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, die 

dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden. Die Mitarbeit im Verein erfolgt ausschließlich ehrenamtlich. Die Bildung freier Rücklagen ist zu-

lässig. 

§ 5 Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person oder juristische Person werden. 

2. Über den schriftlich zu stellenden Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Ein Anspruch auf 

Mitgliedschaft besteht nicht. Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung an. 

3. Die Mitgliedschaft endet durch Tod (natürliche Person) oder der Auflösung (juristische Person) des 

Mitglieds, durch Austritt oder Ausschluss aus dem Verein. 

4. Der Austritt ist durch schriftliche Erklärung gegenüber mindestens einem Vorstandsmitglied mit 6-

monatiger Frist zum Ende eines jeden Kalenderjahres zu erklären. 

5. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Das betroffene Mitglied hat das Recht, binnen 

zwei Wochen ab Zugang der schriftlichen Mitteilung des Ausschlusses die Mitgliederversammlung 

schriftlich anzurufen, die über den Ausschluss mit 2/3 Mehrheit entscheidet. Der Ausschluss wird 

wirksam mit dem Zugang der schriftlichen Mitteilung des Vorstandsbeschlusses oder der Entschei-

dung der Mitgliederversammlung. 

6. Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Anteil am Vereinsvermögen. 

§ 6 Beitrag 

1. Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, über deren Höhe für natürliche Personen und für Perso-

nenvereinigungen bzw. juristische Personen und deren Fälligkeit die Mitgliederversammlung je-

weils mit Wirkung für das folgende Geschäftsjahr entscheidet. 

2. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

§ 7 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung. 

Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Vereinsorgane oder Gremien beschließen. 

§ 8 Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus fünf Personen, dem Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden, 
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dem Schatzmeister und dem Schriftführer (Gesamtvorstand). 

2. Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden bilden den Vorstand im Sinne von § 26 

BGB (Vertretungsvorstand). Jeder von ihnen ist alleinvertretungsberechtigt. Rechtsgeschäfte mit 

einem Geschäftswert von mehr als 10.000,-- € sind für den Verein nur verbindlich, wenn die Zu-

stimmung der Mitgliederversammlung hierzu schriftlich vorliegt. 

3. Die Vorstandsmitglieder werden unter gleichzeitiger Festsetzung der Ämter durch Beschluss der 

Mitgliederversammlung in offener Abstimmung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Eine ge-

heime Abstimmung findet nur auf Antrag, und auch nur dann statt, wenn sich vorher die Mehrheit 

der Mitgliederversammlung hierfür ausspricht. 

4. Bis zu einer Neuwahl bleibt der Vorstand im Amt. Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, 

kann der verbleibende Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiede-

nen wählen. 

5. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und erledigt alle Verwaltungsaufgaben, soweit sie 

nicht durch die Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbe-

sondere folgende Aufgaben: 

a) Die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 

b) Die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung. Die Leitung der Mitglie-
derversammlung durch den Vorsitzenden oder einen der stellvertretenden Vorsitzenden. 

c) Die Aufstellung des Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr, Buchführung, Erstellung 
des Jahresberichtes. 

d) Aufnahme und Mitwirkung beim Ausschluss von Mitgliedern. 

e) Abschluss und Beendigung von Arbeitsverträgen. 

§ 9 Rechnungsprüfer 

Der Verein hat bis zu zwei Rechungsprüfer, die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei 

Jahren gewählt werden. Sie prüfen die Jahresabrechnung des Vorstandes und nehmen zu seiner Entlas-

tung Stellung. 

§ 10 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit sie nicht dem Vorstand oder 

anderen Vereinsorganen obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten: 

a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste Geschäfts-
jahr, 

b) Festlegung der vom Vorstand vorgeschlagenen Fördermaßnahmen, soweit diese jeweils ei-
nen Geschäftswert von 5.000,-- € übersteigen, 

b) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, des Rechnungsprüfungsberichtes der 
Rechnungsprüfer, Entlastung des Vorstandes, 

c) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages, 

d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 

e) Wahl der Rechnungsprüfer, 
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f) Änderung der Satzung, 

g) Auflösung des Vereins, 

h) Entscheidung über die Beschwerde gegen die Ablehnung eines Aufnahmenantrages, 

i) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich einmal statt. Eine außerordentliche Mitglie-

derversammlung ist einzuberufen, wenn 

- der Vorstand die Einberufung aus dringenden wichtigen Gründen beschließt, 

- wenn ein Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe von Gründen die Einberufung vom 
Vorstand verlangt. 

3. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden oder einem stellvertretenden Vorsit-

zenden schriftlich unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen unter Angabe der Ta-

gesordnung einberufen. Der Fristablauf beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschrei-

bens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die 

dem Vertretungsvorstand zuletzt bekannt gegebene Anschrift gerichtet wurde. 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich 

die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Danach und in der Mitgliederversammlung gestellte 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung können nur durch Entscheidung der Mitgliederversamm-

lung mit 2/3 Mehrheit zugelassen werden. 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem 

stellvertretenden Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen Mitglied des Vorstan-

des geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. Für die 

Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die Mitgliederversammlung einen Wahlaus-

schuss. Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt. 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Je-

des Mitglied kann seine Stimme einem anderen Mitglied schriftlich übertragen. Soweit die Satzung 

oder das Gesetz nichts anderes bestimmen, werden alle Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stim-

mengleichheit gibt die Stimme des Versammlungsleiters den Ausschlag. 

Für Satzungsänderungen ist eine ¾-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, für die Ände-

rung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins eine solche von 4/5 erforderlich. 

Das Versammlungsprotokoll ist von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unter-

zeichnen. Es muss enthalten: 

• Ort und Zeit der Versammlung 

• Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers 

• Zahl der erschienenen Mitglieder 

• Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit 

• die Tagesordnung 
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• die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja-Stimmen, Zahl der Nein-
Stimmen, Enthaltungen, ungültigen Stimmen), die Art der Abstimmung 

• Satzungs- und Zweckänderungsanträge 

• Beschlüsse, die wörtlich aufzunehmen sind. 

§ 11 Auflösung des Vereins 

Über die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 10 geregelten 

Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, 

sind der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam vertretungsberechtigte Liquida-

toren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem ande-

ren Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen 

des Vereins an die Stadt Nienburg/Weser, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mild-

tätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

§ 12 Gründungsversammlung 

Die Vereinssatzung wurde in der Gründungsversammlung am 25. August 2009 beschlossen. 

 

 

Nienburg/Weser, den 25. August 2009 


